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Amtliche Mitteilungen

Nr. 49
Disziplinarkommission für 

Landeslehrpersonen für berufsbildende 
Pflichtschulen beim Landesschulrat für 

Steiermark; Bestimmung der Reihenfolge 
der Ersatzmitglieder (GZ.:	IDi10/16-2018)

Als	 von	 der	 Steiermärkischen	 Landesregierung	 mit	
Beschluss	vom	11.	Februar	2016	bestellter	Vorsitzender	
der Disziplinarkommission für Landeslehrpersonen 
für	 berufsbildende	 Pflichtschulen	 beim	 Landesschulrat	
für	 Steiermark	 bestimme	 ich	 auf	 Grund	 des	 §	 19	 des	
Steiermärkischen	 Landeslehrer-Diensthoheitsgesetzes	
1966,	 LGBl.Nr.	 209,	 in	 der	 geltenden	 Fassung,	 dass	
für	 die	 Kalenderjahre	 2018	 und	 2019	 im	 Fall	 meiner	
Verhinderung	die	bestellten	Ersatzmitglieder	in	folgender	
Reihenfolge	einzutreten	haben:
1. Hofrat Mag. Michael Fresner, Landesschulrat für 
Steiermark
2. Hofrat Dr. Roman Koller, Landesschulrat für 
Steiermark
3. Hofrat Mag. Wolfgang Roubal, Landesschulrat für 
Steiermark
Der	Vorsitzende:	HR	Mag. Wippel

Nr. 50
Verordnung des Landesschulrates für 

Steiermark vom 6. Februar 2018, über die 
Aufbewahrungsfristen von in den Schulen 

zu führenden Aufzeichnungen. (GZ.: 
ISchu1/0071-LSR-STMK/2018)

Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 hat	 mit	 Verfügung	
seiner	Bildungsdirektorin	(§	7	Abs.	3	des
Bundesschulaufsichtsgesetzes,	 BGBl.	 Nr.	 240/1962,	
in	 der	 geltenden	 Fassung)	 vom	 06.02.2018	 auf	 Grund	
der	§§	77	und	77a	des	Schulunterrichtsgesetzes,	BGBl.
Nr.	 139/1974,	 zuletzt	 geändert	 durch	 das	Bundesgesetz	
BGBl.	 I	 Nr.	 138/2017,	 in	 Verbindung	 mit	 §	 4	 der	
Verordnung	 der	 Bundesministerin	 für	 Bildung	 über	 die	
Aufbewahrungsfristen	von	in	den	Schulen	zu	führenden	
Aufzeichnungen,	die	bis	zum	Ablauf	des	31.	August	2016	
angefertigt	wurden,	BGBl.	II	Nr.	350/2017,	verordnet:
§ 1 Aufbewahrungsfristen von Aufzeichnungen und 
Protokollen
Es	 sind	 die	 bis	 zum	 Ablauf	 des	 31.	 August	 2016	
angefertigten
1.	 Schülerstammkarten	 und	 Deckblätter	 für	
Schülerstammblätter	 60	 Jahre	 nach	 der	 letzten	
Eintragung,
2.	 Handkataloge	 an	 allgemein	 bildenden	 Pflichtschulen	
drei	Jahre	nach	Ende	des	betreffenden
Schuljahres	und
3.	Verhandlungsschriften	 (Konferenzprotokolle	 u.	 dgl.),	
Lehrfächerverteilungen	und	Stundenpläne	fünf
Jahre	nach	Ende	des	betreffenden	Schuljahres
aufzubewahren.
§ 2 Aufbewahrungsfrist von Gesundheitsblättern und 
Gesundheitsbögen
Gesundheitsblätter	 und	 Gesundheitsbögen	 sind	 für	
drei	 Jahre	 nach	 Beendigung	 des	 Schulbesuches	 des	
betroffenen	 Schülers	 bzw.	 der	 betroffenen	 Schülerin	
aufzubewahren.
§ 3 Aufzeichnungen, die den Inhalt mehrerer in § 1 
genannten Aufzeichnungen enthalten
Soweit	 eine	Aufzeichnung	 den	 Inhalt	 mehrerer	 im	 §	 1	
genannten	Aufzeichnungen	enthält,	ist	die	jeweils	längste	
Aufbewahrungsfrist	anzuwenden.
§ 4 Auflassung einer Schule
Die	 Aufzeichnungen	 einer	 öffentlichen	 Pflichtschule,	
die	 aufgelassen	 wird,	 sind	 zur	Aufbewahrung	 bis	 zum	
Ablauf	 der	 Aufbewahrungsfrist	 von	 jener	 öffentlichen	
Pflichtschule	 zu	 übernehmen,	 in	 deren	 Schulsprengel	
der	 Schulsprengel	 der	 aufzulassenden	 Schule	 im	
überwiegenden	 Ausmaß	 eingegliedert	 wird.	 Die	
Aufzeichnungen	 anderer	 Schulen,	 die	 aufgelassen	
werden,	 sind	 zur	 Aufbewahrung	 bis	 zum	 Ablauf	 der	

Aufbewahrungsfrist	vom	Landesschulrat	oder	einer	von	
ihm	als	geeignet	bezeichneten	Schule	zu	übernehmen.
§ 5 In- und Außerkrafttreten
(1)	 Diese	 Verordnung	 tritt	 mit	 01.	 September	 2016	
in	 Kraft;	 gleichzeitig	 tritt	 die	 Verordnung	 des	
Landesschulrates	für	Steiermark	vom	16.	Mai	1979,	VBl.	
Nr.	86/1979,	außer	Kraft.
(2)	 Die	 §§	 1	 und	 3	 der	 gegenständlichen	 Verordnung	
treten	mit	Ablauf	des	31.	August	2076	außer	Kraft.
Die	Bildungsdirektorin:	Elisabeth Meixner, BEd.

Nr. 51
Verordnung des Landesschulrates für 
Steiermark vom 6. Februar 2018, über 
die Aufbewahrungsfristen von in den 

Schulen für Berufstätige zu führenden 
Aufzeichnungen (GZ.:	ISchu1/0072-LSR-

STMK/2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 hat	 mit	 Verfügung	
seiner	Bildungsdirektorin	(§	7	Abs.	3	des
Bundesschulaufsichtsgesetzes,	 BGBl.	 Nr.	 240/1962,	 in	
der	geltenden	Fassung)	vom	06.02.2018	auf	Grund	der	§	
65	des	Schulunterrichtsgesetzes	für	Berufstätige,	Kollegs	
und	Vorbereitungslehrgänge,	BGBl.	I	Nr.	33/1997,	in	der	
Fassung	vor	dem	Bundesgesetz	BGBl.	I	Nr.	56/2016,	in	
Verbindung	 mit	 §	 71	 des	 Schulunterrichtsgesetzes	 für	
Berufstätige,	Kollegs	und	Vorbereitungslehrgänge,	BGBl.	
I	Nr.	33/1997,	zuletzt	geändert	durch	das	Bundesgesetz	
BGBl.	I	Nr.	138/2017,	verordnet:
§ 1 Geltungsbereich
Diese	Verordnung	gilt	 für	die	dem	Geltungsbereich	des	
Schulunterrichtsgesetzes	 für	 Berufstätige	 Kollegs	 und	
Vorbereitungslehrgänge	 (SchUG-BKV),	 BGBl.	 I	 Nr.	
33/1997,	unterliegenden	Schulen.
§ 2 Aufbewahrungsfristen
An	den	in	§	1	genannten	Schulen	sind	die	bis	zum	Ablauf	
des	31.	August	2016	angefertigten
1.	Aufzeichnungen	über	Kolloquien	gemäß	§	23	Abs.	9	
SchUG-BKV	mindestens	drei	Jahre	nach
Ablegung	des	Kolloquiums,
2.	 Prüfungsprotokolle	 über	 abschließende	 Prüfungen	
sowie	über	Externistenprüfungen,	die	einer
abschließenden	Prüfung	entsprechen,	gemäß	§	37	Abs.	5	
SchUG-BKV	mindestens	60	Jahre	nach
Ablegung	der	Prüfung	und
3.	 Aufzeichnungen	 über	 die	 Studierendenevidenz	
mindestens	 60	 Jahre	 nach	 der	 letzten	 Eintragung	
aufzubewahren.
§ 3 Aufzeichnungen oder Protokolle, die den Inhalt 
mehrerer in § 2 genannten Aufzeichnungen bzw. 
Protokolle enthalten
Soweit	 eine	 Aufzeichnung	 oder	 ein	 Protokoll	 den	
Inhalt	 mehrerer	 in	 §	 2	 genannter	 Aufzeichnungen	
bzw.	 Protokolle	 enthält,	 ist	 die	 jeweils	 längste	
Aufbewahrungsfrist	anzuwenden.
§ 4 Auflassung einer Schule
Soweit	 eine	 im	 §	 1	 genannte	 Schule	 aufgelassen	wird,	
sind	die	bis	zum	Ablauf	des	31.	August	2016
angefertigten	 Aufzeichnungen	 bzw.	 Protokolle	 vom	
Landesschulrat	für	Steiermark	oder	von	einer	von	diesem	
als	geeignet	erklärten	Schule	zur	Aufbewahrung	bis	zum	
Ablauf	der	Aufbewahrungsfrist	zu	übernehmen.
§ 5 In- und Außerkrafttreten
(1)	 Diese	 Verordnung	 tritt	 mit	 01.	 September	 2016	 in	
Kraft;	gleichzeitig	tritt	die	Verordnung	des
Landesschulrates	für	Steiermark	vom	09.	Februar	1998,	
VBl.	Nr.	26/1998,	außer	Kraft.
(2)	 Diese	 Verordnung	 tritt	 mit	 Ablauf	 des	 31.	 August	
2076	außer	Kraft.
Die	Bildungsdirektorin:	Elisabeth Meixner, BEd.

Nr. 52
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark –  
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	617381/11-

2018)

Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 VS	 Prebuch	 eine	 Einrichtung	 mit	 eigener	
Rechtspersönlichkeit,	bezeichnet	als
„Förderer der Volksschule Prebuch, Einrichtung mit 
Rechtspersönlichkeit an der Volksschule Prebuch“ 
geschaffen	 wird.	 Die	 Geschäftsführung	 wird	 von	 der	
Schulleiterin	der	VS	Prebuch,	Frau	VDir.	Helga Sifkovits 
und	von	Frau	VOLin	Theresia Wilawitzer,	übernommen.	
Diese	 Einrichtung	 mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit	 ist	
mit	dem	Tage	 ihrer	Kundmachung	 im	Verordnungsblatt	
wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	RR	Juliane Müller

Nr. 53
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	617471/17-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 VS	 Sinabelkirchen	 eine	 Einrichtung	 mit	
eigener	Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	 „Förderer 
der Volksschule Sinabelkirchen, Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit“	 geschaffen	 wird.	 Die	
Geschäftsführung	 wird	 von	 der	 Schulleiterin	 der	
VS	 Sinabelkirchen,	 Frau	 Dir.	 Beatrix Varga und 
der	 Schulleiter-Stellvertreterin,	 Frau	 Angelika 
Jandl	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	 mit	 eigener	
Rechtspersönlichkeit	 ist	 mit	 dem	 Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	Dipl.	Päd.	Oliver Kölli 
BEd, MA

Nr. 54
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	617461/14-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	an	der	VS	St.	Ruprecht	an	der	Raab	eine	Einrichtung	
mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	
„Förderer der VS St.Ruprecht/R., Einrichtung mit 
Rechtspersönlichkeit an der VS St.Ruprecht/R.“ 
geschaffen	 wird.	 Die	 Geschäftsführung	 wird	 von	 der	
Schulleiterin	 der	 VS	 St.Ruprecht/R.,	 Frau	 VD	 Dipl.
Päd.	 Margit Schweighofer	 und	 Frau	 Dipl.Päd.	 Mag. 
Ingrid Neffe	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	 mit	
eigener	 Rechtspersönlichkeit	 ist	 mit	 dem	 Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	RR	Juliane Müller

Nr. 55
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	617112/13-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 NMS	 St.Ruprecht/R.	 eine	 Einrichtung	
mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	
„Förderer der NMS St.Ruprecht/R., Einrichtung mit 
Rechtspersönlichkeit an der NMS St.Ruprecht/R.“ 
geschaffen	 wird.	 Die	 Geschäftsführung	 wird	 von	 der	
Schulleiterin	 der	 NMS	 St.Ruprecht/R.,	 Frau	 Dir.	 Dipl.	
Päd.	Andrea Köstenbauer, BEd, MA	 und	Herrn	Dipl.	
Päd.	Harald Schinagl	 übernommen.	Diese	Einrichtung	
mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	 ist	mit	dem	Tage	ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	RR	Juliane Müller

Nr. 56
Kundmachung im Verordnungsblatt 
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des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	617481/12-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 teiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	an	der	VS	Strallegg	eine	Einrichtung	–	mit	eigener	
Rechtspersönlichkeit,	bezeichnet	als
„Förderer der VS Strallegg, Einrichtung mit 
Rechtspersönlichkeit an der VS Strallegg“	 	 eschaffen	
wird.	Die	Geschäftsführung	wird	von	dem	Schulleiter	der	
VS	Strallegg,	Herrn	VD	OSR	Karl Gschaider	und	Frau	
Claudia Spreitzhofer	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	
mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	 ist	mit	dem	Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	RR	Günter Raser, BEd

Nr. 57
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	617122/32-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 NMS	 Sinabelkirchen	 eine	 Einrichtung	
mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	
„Förderer der Neuen Mittelschule Sinabelkirchen, 
Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit“	 geschaffen	
wird.	 Die	 Geschäftsführung	 wird	 vom	 Schulleiter	 der	
NMS	 Sinabelkirchen,	 Herrn	 Dir.	 Lorenz Gerlitz und 
Frau	 Klara Schanes	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	
mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	 ist	mit	dem	Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	Dipl.	Päd.	Oliver Kölli 
BEd, MA

Nr. 58
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	622211/11-

2017)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 VS	 Neudau	 eine	 Einrichtung	 mit	 eigener	
Rechtspersönlichkeit,	bezeichnet	als
„Förderer der Volksschule Neudau, Einrichtung mit 
Rechtspersönlichkeit“	geschaffen	wird.
Die	 Geschäftsführung	 wird	 vom	 Schulleiter	 der	 VS	
Neudau,	 Herrn	 Dir.	 D.P.	 Peter Hochwald	 und	 Herrn	
D.P. Günter Weinzettl	übernommen.	Diese	Einrichtung	
mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	 ist	mit	dem	Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	Dipl.	Päd.	Oliver Kölli 
BEd, MA

Nr. 59
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 

öffentlichen Pflichtschulen
(	Z.:	620261/0001-2018)

Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	an	der	VS	St.	Peter	ob	Judenburg	eine	Einrichtung	
mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	
„Förderer der Volksschule St. Peter ob Judenburg,	
Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit“	 geschaffen	
wird.	 Die	 Geschäftsführung	 wird	 von	 Frau	 VD	
OSR	 Klaudia Bizzarri-Stadler	 und	 Frau	 Sylvia 
Schwengerer Bed.	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	
mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	 ist	mit	dem	Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	Roman Scheuerer

Nr. 60
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 

öffentlichen Pflichtschulen
(	Z.:	620171/0012-2018)

Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	
53a	 Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	
bekannt,	 dass	 an	 der	 VS	 Obdach	 eine	 Einrichtung	
mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	
„Förderer der Volksschule Obdach, Einrichtung mit 
Rechtspersönlichkeit an der Volksschule Obdach“ 
geschaffen	 wird.	 Die	 Geschäftsführung	 wird	 von	 Frau	
VDir.	 SR	 Dorothea Wilding	 und	 Frau	 Dipl.	 Päd.	
Johanna Rieger	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	 mit	
eigener	 Rechtspersönlichkeit	 ist	 mit	 dem	 Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	Roman Scheuerer

Nr. 61
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 

öffentlichen Pflichtschulen
(	Z.:	610022/0039-2018)

Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	
53a	 Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	
bekannt,	 dass	 an	 der	 Neuen	 Mittelschule	 Gamlitz	 eine	
Einrichtung	mit	eigener	Rechtspersönlichkeit,	bezeichnet	
als „Neue Mittelschule Gamlitz, Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit“	 geschaffen	 wird.	 Die	
Geschäftsführung	wird	vom	Schulleiter	der	NMS	Gamlitz,	
Herrn	 SR	 HOL	 Dipl.Päd.	 GRANGL Manfred, BEd 
und	 als	 zweite	 Geschäftsführerin	 Frau	 HOL	 Dipl.Päd.	
DIETRICH Johanna	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	
mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	 ist	mit	dem	Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	Heinz Zechner

Nr. 62
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	622102/22-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	
53a	 Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	
bekannt,	 dass	 an	 der	NMS/PTS	Vorau	 eine	Einrichtung	
mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	
„Förderer der NMS/PTS Vorau, Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit“	 geschaffen	 wird.	 Die	
Geschäftsführung	wird	 von	 der	 Schulleiterin	 der	NMS/
PTS	 Vorau,	 Frau	 NMSDir.	Roswitha Pötz,	 und	 Herrn	
HOL	 Franz Kohl,	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	
mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	 ist	mit	dem	Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	RR	Günter Raser, BEd

Nr. 63
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	622421/10-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 VS	 Vorau	 eine	 Einrichtung	 mit	 eigener	
Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	 „Förderer der 
VS Vorau, Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit“ 
geschaffen	 wird.	 Die	 Geschäftsführung	 wird	 vom	
Schulleiter	der	VS	Vorau,	Herrn	VDir.	Thomas Neuhold, 
BEd	 MA	 und	 Frau	 Vtrl.	 Michaela Kirchsteiger 
übernommen.
Diese	 Einrichtung	 mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit	 ist	

mit	 dem	Tage	 ihrer	Kundmachung	 im	Verordnungsblatt	
wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	RR	Günter Raser, BEd

Nr. 64
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 

öffentlichen Pflichtschulen
(	Z.:	610291/0004-2018)

Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	der	Volksschule	St.	Andrä	 i.S.	 eine	Einrichtung	
mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	
„Volksschule St. Andrä im Sausal, Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit“	 geschaffen	 wird.	 Die	
Geschäftsführung	 wird	 von	 der	 Schulleiterin	 der	 VS	
St.	Andrä	 i.S.,	 Frau	 ,	VDirn	Dipl.Pädin	EBERHARDT 
Renate	und	als	zweite	Geschäftsführerin	Frau	VOL	Dipl.
Pädin	 STROHMEIER Gertrude übernommen. Diese 
Einrichtung	mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	ist	mit	dem	
Tage	ihrer	Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	Heinz Zechner

Nr. 65
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	622024/17-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 PTS	Hartberg	 eine	Einrichtung	mit	 eigener	
Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	 „Förderer der 
Polytechnischen Schule Hartberg, Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit“	 geschaffen	 wird.	 Die	
Geschäftsführung	 wird	 von	 der	 Schulleiterin	 der	 PTS	
Hartberg,	 Frau	 PTSDir.	 Rosa Högel,	 und	 Herr	 Vtrl.	
Josef Haindl	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	 mit	
eigener	 Rechtspersönlichkeit	 ist	 mit	 dem	 Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	RR	Günter Raser, BEd

Nr. 66
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 

öffentlichen Pflichtschulen
(	Z.:	620052/0006-2018)

Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	NMS	Obdach	 eine	Einrichtung	mit	 eigener	
Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	 „Förderer der 
Neuen Mittelschule Obdach, Einrichtung mit 
Rechtspersönlichkeit an der Neuen Mittelschule 
Obdach“	 geschaffen	 wird.	 Die	 Geschäftsführung	
wird	 von	 Herrn	 Dipl.	 Päd.	 Karl Schmoll,	 Dir.	 NMS	
Obdach	 und	 Frau	 Dipl.	 Päd.	 Josefa Bischof,Dir.-Stv.	
NMS	 Obdach	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	 mit	
eigener	 Rechtspersönlichkeit	 ist	 mit	 dem	 Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	Roman Scheuerer

Nr. 67
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 

öffentlichen Pflichtschule 
(GZ.:	603111/4-2018)

Der	Landesschulrat	für	Steiermark	gibt	gemäß	§	53a	Stmk.	
Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	 dass	 an	
der	Volksschule	Hollenegg	eine	Einrichtung	mit	eigener	
Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	 „Unterstützer von 
Projekten der Volksschule Hollenegg, Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit“	 geschaffen	 wird.	 Die	
Geschäftsführung	wird	von	der	Direktorin	der	Volksschule	
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Hollenegg,	Frau	Dipl.-Päd.	Karin Held, BEd	und	Herrn	
Norbert Pilko	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	 mit	
eigener	 Rechtspersönlichkeit	 ist	 mit	 dem	 Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	 die	Bildungsdirektorin:	 Pflichtschulinspektorin	RR.	
Helene Pilko

Nr. 68
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	617142/28-

2017)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 NMS	 I	Weiz	 eine	 Einrichtung	mit	 eigener	
Rechtspersönlichkeit,	bezeichnet	als
„Förderer der Sportmittelschule Weiz, Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit an der NMS I Sport Weiz“ 
geschaffen	wird.	Die	Geschäftsführung	wird	von	dem	mit	
der	Leitung	betrauten	Schulleiter	der	NMS	I	Weiz,	Herrn	
Dir.	 Dipl.Päd.	 Engelbert Teubl	 und	 Herrn	 Thomas 
Probst, BEd,	übernommen.
Diese	 Einrichtung	 mit	 eigener	 Rechtspersönlichkeit	 ist	
mit	dem	Tage	 ihrer	Kundmachung	 im	Verordnungsblatt	
wirksam.
Für	die	Bildungsdirektorin:	PSI	RR	Juliane Müller

Nr. 69
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit 
an öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	6210	

2/0016-LSR-STMK/2017)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 NMS	 P.R.	 Krieglach	 eine	 Einrichtung	 mit	
eigener	Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	 „Förderer 
der Neuen Mittelschule Peter Rosegger Krieglach, 
Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit“	 geschaffen	
wird.	 Die	 Geschäftsführung	 wird	 vom	 Schulleiter	
der	 NMS	 P.R.	 Krieglach,	 Herrn	 HDir.	 Rudolf Heinz 
Knöbelreiter,	 und	 Frau	 Dipl.-Päd.in	 Elisabeth 
Wiederhofer	 übernommen.	 Diese	 Einrichtung	 mit	
eigener	 Rechtspersönlichkeit	 ist	 mit	 dem	 Tage	 ihrer	
Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	 die	 Bildungsdirektorin:	 OSR	 RR	 Dipl.-Päd.	
Ferdinand Paller, BEd MSc
Pflichtschulinspektor	Bildungsregion	Obersteiermark	Ost

Nr. 70
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	611062/56-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53	 a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	 an	 der	 NMS	 Leoben-Stadt	 eine	 Einrichtung	 mit	
eigener	Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	„Förderer 
der Neuen Mittelschule Leoben-Stadt, Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit“ geschaffen	 wird.	 Die	
Geschäftsführung	 wird	 vom	 Schulleiter	 der	 NMS	
Leoben-Stadt,	 Herrn	 HDir.	 Christian Gschiel, BEd 
und	 Frau	 Hatice Güzel, BEd übernommen. Diese 
Einrichtung	mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	ist	mit	dem	
Tage	ihrer	Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	 die	 Bildungsdirektorin:	 RR	 Claus Kastner, 
Pflichtschulinspektor	der	Bildungsregion	Obersteiermark	
Ost

Nr. 71
Kundmachung im Verordnungsblatt 

des Landesschulrates für Steiermark – 
Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit an 
öffentlichen Pflichtschulen (GZ.:	621014/26-

2018)
Der	 Landesschulrat	 für	 Steiermark	 gibt	 gemäß	 §	 53	 a	
Stmk.	 Pflichtschulerhaltungsgesetz	 (StPEG)	 bekannt,	
dass	an	der	PTS	Kapfenberg	eine	Einrichtung	mit	eigener	
Rechtspersönlichkeit,	 bezeichnet	 als	 „Förderer der 
Polytechnischen Schule Kapfenberg, Einrichtung 
mit Rechtspersönlichkeit“ geschaffen	 wird.	 Die	
Geschäftsführung	 wird	 vom	 Schulleiter	 der	 PTS	
Kapfenberg,	Herrn	Dipl.-Päd.	Erhard Katzer, BEd und 
Frau	 Ursula Schaffenrath, BEd übernommen. Diese 
Einrichtung	mit	eigener	Rechtspersönlichkeit	ist	mit	dem	
Tage	ihrer	Kundmachung	im	Verordnungsblatt	wirksam.
Für	 die	 Bildungsdirektorin:	 Elisabeth Traxler-
Turner,	 Pflichtschulinspektorin	 der	 Bildungsregion	
Obersteiermark	Ost

Nr. 72
Ernennung

PSI Wolfgang Pojer, LSR f. Stmk.,	wurde	mit	
Wirksamkeit	vom	1.1.2018	zum	Landesschulinspektor	
für	allgemeinbildende	Pf	ichtschulen	ernannt.

Nr. 73
Verleihung von Berufstiteln

Der	Herr	Bundespräsident	hat	verliehen:	den	Berufstitel	
Oberstudienrat/rätin an Prof. Mag. Josef Pichlbauer,	
BG/BRG	 Graz-Lichtenfelsgasse,	 Prof.	 Mag. Judith 
Hagauer,	 BG/BRG	 Lichtenfelsgasse,	 Prof.	 Mag. 
Beatrix Unterer,	BG/BRG	Graz-Lichtenfelsgasse,	Prof.	
Mag. Irene-Maria Prenner Walzl,	 BG/BRG	 Graz-	
Lichtenfelsgasse,	 Prof.	 Mag. Maria Viet,	 BG/BRG	
Graz-Lichtenfelsgasse,

Nr. 74
Dank und Anerkennung

Der	 Herr	 Bundesminister	 für	 Bildung,	 Wissenschaft	
und	 Forschung	 hat	 folgenden	Lehrerinnen	 und	Lehrern	
Dank	und	Anerkennung	anlässlich	der	Versetzung	in	den	
Ruhestand	 ausgesprochen:	 Prof.	 OStR	Mag. Elisabeth 
Gaulhofer,	HBLA	f.w.	B.	Graz-Schrödingerstraße,	Prof.	
OStR	Mag. Ruth Möstl,	Priv.	Gymn.	Sacre	Coeur	Graz,	
FOL	StR	Ilse Pribitzer,	HBLA	f.w.B.	Deutschlandsberg.
Die	Frau	Bildungsdirektorin	hat	anlässlich	der	Versetzung	
in	 den	 Ruhestand	 folgenden	 Lehrern	 und	 Lehrerinnen	
Dank	 und	 Anerkennung	 ausgesprochen:	 VOL	 Regina 
Schnabel,	 VS	 Leibnitz,	 OLWE	 Margrit Jermann,	
VS	 Knittelfeld-Kärntner,	 VOL	 Nikolaus Jaunig,	 VS	
I	 Leibnitz,	 VOL	 OSR	 Gudrun Köfl,	 VS	 Judenburg-
Lindfeld,	VOL	Gertrude Deutschmann,	VS	 Stainztal,	
HOL	Reinhard Fetz,	NMS	Leoben-Stadt,	HOL Eleonore 
Eichmann,	NMS	Seckau,	HOL	SR	Mag.	Ingrid Puster,	
NMS	Seckau,	Peter Madl BEd.,	NMS	Dr.	Karl-Renner	
Judenburg,	 VDir.	 Ingeborg Kalch,	 VS	 Pogier,	 HOL	
Roswitha Tripold,	NMS	Pöls,	HOL	Anna Freigaßner,	
NMS	 Pöls,	 VDir.	 OSR	 Marianne Gspurning,	 VS	
Mönichwald,	VDir.	OSR	Klaudia Bizzarri-Stadler,	VS	
St.	 Peter/Judenburg,	 SDir.	OSR	Angelika Grossmann,	
ASO	 Pius-Institut	 Bruck/Mur,	 HOL	 Ursula Stadler,	
NMS	Fohnsdorf,	OLWE	Sylvia Hipfl,	NMS	Fohnsdorf,	
VOL	 Rommy Becker,	 VS	 Hartberg-Ressavar,	 VOL	
Cäcilia Obendrauf,	VS	Hartberg-Ressavar,	HOL	Hans 
Peter Wilding,	NMS	Dr.	Karl-Renner	Judenburg,	HOL	
Sieglinde Einfalt,	 NMS	Kalsdorf.	 HOL	 Sonja Spath-
Dreyer, NMS Gleinstätten,	für	besondere	Verdienste	auf	
dem	Gebiete	der	Erziehung	und	des	Unterrichtes	 sowie	
für	das	engagierte	Wirken	auf	dem	Gebiete	der	Erziehung	
und	 des	 Unterrichtes	 sowie	 für	 das	 engagierte	Wirken	
im	Interesse	der	Schule;	Renate Dorfer,	VS	Krakau,	für	
die	Erprobung	des	Lesematerials	„Lesen	–	das	Training“	
und	 die	 damit	 verbundenen	 Rückmeldungen	 an	 das	
wissenschaftliche	 Team	 sowie	 für	 die	 Bereitschaft	 zur	

Vernetzung	mit	anderen	Kolleginnen	und	Kollegen.
Das	 Kollegium	 des	 Landesschulrates	 für	 Steiermark	
hat	 mit	 dem	 Beschluss	 vom	 12.	 2.	 2018	 folgenden	
Lehrern und Lehrerinnen VOL	 Regine Allram,	 VS	
Judenburg-Stadt,	 Mag. Marlene Andritz BEd,	 VS	
Hafendorf,	Ursula Belak,	VS	Graz-Krones,	VOL Sigrid 
Blumrich,	 VS	 Knittelfeld-Kärntner,	 RL	Berta Breser,	
VS	 Knittelfeld-Kärntner,	 Michaela Egarter,	 VS	 Ilz,	
Birgit Freller,	VS	Altaussee,	Bettina Fritsch,	VS	Weiz,	
VOL Ingrid Goldgruber,	 VS	 Pogier,	 OLWE	Christa 
Götschl,	 VS	 Knittelfeld-Landschach,	 Katrin Gratz, 
BEd,	 VS	 Lebring/St.	 Margarethen,	 Christina Hanny,	
VS	Ehrenhausen,	Catherine Hellebart,	VS	Knittelfeld-
Kärntner,	RL	Maria Theresia Herbst,	VS	Stubenberg,	
Sigrid Himmelbauer,	 VS	 Graz-Krones,OLWE	Moika 
Hofer,	 VS	 Stubenberg,	 VOL	 Irmtraud Höfler,	 VS	
Stubenberg,	 Dunja Höller,	 VS	 Stubenberg,	 Sabine 
Jauschowetz BEd,	 VS	 St.	 Georgen	 an	 der	 Stiefing,	
VOL	Ulrike Jocham,	 VS	 St.	 Margarethen/Knittelfeld,	
Christa Kienreich,	 VS	 St.	 Margarethen/Knittelfeld,	
RL	Maximilian Klammler,	 VS	Weiz,	 Simone Lamb,	
Priv.	 VS	 Dobl,	 Ursula Lohner,	 VS,	 Graz-Krones,	
Nicole Matousovsky BEd,	 VS	 Graz-Baiern,	 Karin 
Oberdorfer,	VS	Knittelfeld-Kärntner,	Martha Pichler,	
VS	 Ilz,	 Sonja Pink,	 VS	 St.	 Margarethen/Knittelfeld,	
Maria Theresa Riegler BEd,	VS	Judenburg-Stadt,	VOL	
Brigitte Schiestl,	VS	Ilz,	Ute Schmerleib,	VS	Lind	bei	
Zeltweg,	Sigrid Schrempf BEd,	VS	St.	Georgen	an	der	
Stiefing,	 Barbara Spork BEd,	 VS	 Graz-Engelsdorf,	
Eva Steiner BEd,	VS	Oberaich,	Martina Stepan BEd,	
VS	Altenmarkt/Fürstenfeld,	Mag. Cornelia Weiß BEd,	
VS	 Gschwend,	 OLWE	 Viktoria Weißenbacher,	 VS	
Knittelfeld-Kärntner,	Roswitha Wenig,	VS	Stubenberg,	
ROL	 Christine Wilfling,	 VS	 Ilz,Claudia Wimmer 
BEd,	 VS	 Oberaich,	 Teresa Wippel BEd,	 VS	 Weiz,	
Dank	 und	Anerkennung	 in	Würdigung	 der	 besonderen	
Verdienste	 auf	 dem	 Gebiete	 der	 Erziehung	 und	 des	
Unterrichtes;	 VDir.	 ChristineDeutsch-Bloder,	 VS	 Ilz,	
VDir. Elke Leopold,	 VS	 St.	 Margarethen/Knittelfeld,	
VDir. Ing. Franz Schantl BEd,	 VS	 Ehrenhausen,	
Dank	 und	Anerkennung	 in	Würdigung	 der	 besonderen	
Verdienste	 auf	 dem	 Gebiete	 der	 Erziehung	 und	 des	
Unterrichtes	 sowie	 für	 die	 umsichtige	 Leitung	 einer	
Volksschule;	 HOL	 Andrea Aubauer,	 NMS	 Lebring-
St.	 Margarethen,	 Barbara Barry,	 NMS	 Voitsberg,	
Eva Binder,	 NMS	Hitzendorf,	Brigitte Bogner,	 NMS	
Fehring,	 SOL	Helga Bregar-Gollenz,	 NMS	Voitsberg,	
Martina Dornhofer BEd,	NMS	St.	Marein	im	Mürztal,	
Michael Draxler.	 NMS	 Voitsberg,	 HOL	 Christa 
Eichholzer,	 NMS	 Fohnsdorf,	 HOL	 Theresia Fischer,	
NMS	Seckau,	Gerlinde Fösleitner,	NMS	Trieben,	Lena 
Gollowitsch BEd.,	 NMS	 Lebring-St.	 Margarethen,	
Claudia Gutmann,	NMS	Fehring,	Astrid Hammernik,	
NMS	 Hitzendorf,	 Barbara Hötzl,	 NMS	 Lebring-St.	
Margarethen,	HOL	Christa Lechner,	NMS	Fohnsdorf,	
HOL	 Helmut Leopold,	 NMS	 Fohnsdorf,	 Susanne 
Löcker,	 NMS	 Trieben,	 Sandra Maloversnik BEd.,	
PTS	 Kapfenberg,	 Eva Nikodem-Eichenhardt,	 NMS	
Hitzendorf,	 Michaela Paier BEd.	 PTS	 Kapfenberg,	
Georg Reich,	 NMS	 Stallhofen,	 HOL	 Helga Reisner,	
NMS	Weiz	II,	Annemarie Sachernegg,	NMS	Voitsberg,	
Monika Stadlbauer,	 NMS	 Fohnsdorf,	 HOL	 Gudrun 
Stadlober,	 NMS	 Fohnsdorf,	 Claudia Stuhlbacher 
BEd,	NMS	Lebring-St.	Margarethen,	Andreas	Tamweber	
BEd.,	NMS	Fehring,	Petra Trummer,	NMS	Lebring-St.	
Margarethen	 ,	Christine Utri,	 NMS	 Hitzendorf,	 HOL	
Brigitte Winkelmayer,	 NMS	 Hitzendorf,	 Elfriede 
Zimmermann-Hitter,	 NMS	 Fehring,	 HOL	 Eveline 
Zlatoper,	 NMS	 Voitsberg,	 Katharina	 Gölles-Summer,	
ASO/ZIS	Kapfenberg,	SOL	Gabriele	Leopold	BEd,	ASO	
Graz	Rosenhain,	Dank	und	Anerkennung	in	Würdigung	
der	besonderen	Verdienste	auf	dem	Gebiete	der	Erziehung	
und	des	Unterrichtes.


